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im derdtz Es ergibt ſich ſomit ein Ueberſchuß fuͤr den Reſerve⸗Fond von
— 5774 fl. 54 kr . —

Das Kapital der Verſicherten betraͤgt abzuͤglich von 576,903 fuͤr erloſchene Verſicherungen
bis 30 . April 1836 — 7196226 fl. — kr . , —

und bis zum 31 . Auguſt 1836

— 9958003 fl. —

Carlsruhe , den 31 . Auguſt 1836 .

10
Das Reviſions⸗Comité .

C. Kerler .

Moerdes .

L. H. Roſenfeldt .
Der Ausſchuß ſchließt ſich dieſem Berichte durch die von Herrn J . G. Klingel aus Heidelberg in

der Generalverſammlung abgegebene Erklaͤrung vollkommen an .

Beſchluͤſſe der Generalverſammlung
extrahirt aus dem Sitzungs ⸗Protokoll vom 20 . September 1836 .

A.
Die Verzinſung der Actien de 1835/86 à 4 J0o nachtraͤglich unter Hindeutung auf Artikel 20· der

Statuten zu genehmigen .
—f B.

66 Die Geſellſchaftsrechnung de 1835/36 nach dem Antrag des Reviſions - Comités in Gemaͤßheit des
Art . 8 der Statuten als richtig anzuerkennen .

C.
Das ganze bei den Herren Banquiers à 3¼ „ % angelegte Capital GUctiengelder ) auf Hypotheken

mit normalmaͤßigem Unterpfand und mindeſtens 4 „ Zins jaͤhrlich ſicher anzulegen .
D

Bei Großherzoglicher Regierung die Bewilligung zu erwirken , alle Kaufmannsguͤter , welche unter
Controle ſtehen , nach dem vollen Werth zu verſichern .

E .

Dem Verwaltungsrath die Ermaͤchtigung zu ertheilen , ausnahmsweiſe auf den bedeutendſten Han⸗
delsplaͤtzen die Bezirks - Agenturen zu legitimiren , Verſicherungen unter einem Jahr , welche vom Tage
der Declaration an verlangt werden , ohne vorher einzuholende Genehmigung einzugehen , wenn ſolche
von den daſelbſt befindlichen , von dem Verwaltungsrathe bevollmaͤchtigten Actionairs die Zuſtimmung
erhalten , und dieſe Zuſtimmung von den Herren Actionairs auf den Declarationen beurkundet wird .

F .

Nach Ermeſſen des Verwaltungsraths die Unterhandlungen wegen Verſicherungs - Aufnahme in Wuͤrt⸗
temberg fortzuſetzen oder noch das Reſultat der Operationen im Großherzogthum Baden vom nächſten
Jahre abzuwarten .2
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5 G.

Verſicherungen in Gebaͤuden von Stroh oder Schindeldaͤchern abzuweiſen , dem Verwaltungsrath

jedoch die Ermaͤchtigung zu ertheilen , in beſonders empfehlenswerthen Faͤllen bei unbedeutender Schindel⸗

bedachung Ausnahmen wie bisher , z. B. in Donaueſchingen und Rippoldsau , ſtattfinden zu laſſen .

H.

Wenn bei Uebernahme der Theater in Mannheim , Carlsruhe , Baden , Freiburg ꝛc. ꝛc. mittelſt

Ruͤckverſicherung billigere Praͤmien nicht erzielt werden können , dem Verwaltungsrath die Ermaͤchtigung

zu ertheilen , uͤber eine mit der Gefahr im Verhaͤltniß ſtehende Praͤmie zu contrahiren .

I .

Bei Verſicherung aller großen Gefahren die Praͤmienſaͤtze ſtreng nach dem neuen Tarife feſtzuſetzen .

K.

Nur große Gefahren zur Ruͤckverſicherung zu beſtimmen unter der Bedingung

a ) eines Abzugs von mindeſtens 20 / des Praͤmienbetrags zu Beſtreitung der Adminiſtrations⸗

koſten und

b ) Keinerlei Einwirkung auf die Ausfertigung , Aufſtellung der Policen , reſp . Bewilligung der

Praͤmie ꝛc. einzuraͤumen .

c ) Von den ruͤckverſicherten Summen ſollen die Agenturen nur 12 / / Proviſion erhalten u. z.

die General - Agentur 6½ „/5
die Bezirks⸗Agenturen 5¼ %5

Praͤmienbetrag .

Seyen aber ſolche Ruͤckverſicherungen nicht zu erzielen :

ſo werde der Verwaltungsrath ermaͤchtigt , 400 Stuͤck Actien à Conto der zweiten Serie zu

emittiren und in Gemaͤßheit Art . 3 » ” der Statuten und Art . 1 der Vollzugsvorſchriften zu einem

den Verhaͤltniſſen angemeſſenen Cours den gegenwaͤrtigen Actionairs anzubieten und nach Ver⸗

lauf von 4 Monaten den Reſt dieſer 400 Stuͤck auf dieſelbe Art nach der Ordnung der Vor⸗

merkung inzwiſchen eingetretener Nachfragen abzugeben , reſp . zu verkaufen .

LE
Den neuen ermaͤßigten Tarifs⸗Entwurf unter Einſchaltung ſaͤmmtlicher von der zur Pruͤfung dieſes

Gegenſtandes niedergeſetzten Commiſſion vorgeſchlagenen 15 Abaͤnderungen nunmehr zu genehmigen , dem

Druck zu uͤbergeben und ſonach in Wirkſamkeit treten , bei dieſem jedoch die etwa durch T. acurrenz

fremder Geſellſchaften in der Folge gebotene Modification paſſiren zu laſſen .

M.

Die Generalverſammlung bis auf weitere Beſtimmung Ende Auguſt oder Anfangs September

abzuhalten .
N.

Die Rechnung und die gewöhnliche Verwaltungs - und Caſſencorreſpondenz nach kaufmaͤnniſcher Ord⸗

nung zu fuͤhren. Alle in den Reſort des Verwaltungsraths einſchlagenden Geſchäfte hingegen nach der

Staatsgeſchaͤftsordnung zu behandeln , und zu dieſem Ende alle hierauf bezüglichen Briefe , Erwiederungs⸗

oder Entſchließungsconcepte den betreffenden Acten des Verwaltungsraths anzuſchließen , reſp . in deſſen

Regiſtratur niederzulegen , und da , wo ſolche zugleich die Correſpondenz des Directors betreffen , in deſſen

Copierbuch lediglich das Datum und die Nummer des Beſchluſſes aus den Acten des Verwaltungsraths
anzuzeigen oder vorzumerken .
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